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Vortrag am 05.12.2007 im NUP Güstrow 

Tagung:  2 Jahre Alleenentwicklungsprogramm M-V 

Veranstalter:  BUND M-V 

 

Die Vorarbeit zum Alleenentwicklungsprogramm, den Inhalt des Programms und welche Potenzia-

le dieses Programm enthält, stellte Minister Dr. Ebnet bereits bei seiner Einführung 2005 dar. Dar-

über hinaus haben wir uns in diesem Kreise in der Tagung vom April 2007: "Alleenentwicklung in 

Norddeutschland" mit einem Großteil der technischen Details befasst. Die Anfrage zur heutigen 

Veranstaltung hatte zum Inhalt, welche rechtlichen Grundlagen zur Umsetzung des Alleenentwick-

lungskonzeptes benötigt werden.  

 

Im ersten Teil meines Vortrages werde ich wunschgemäß auf die drei folgenden Detailfragen ein-

gehen: 

 

1. Auf welche welche Weise kann der Landerwerb sichergestellt werden? 

2. Wie werden die Pflegekosten abgesichert? 

3. Wie kann der ackerseitige Schutz der Allee gewährleistet werden? 

 

Im zweiten Teil stelle ich anhand einiger Beispiele aus dem Straßenbauamt Güstrow vor, welche 

Lösungen wir gefunden haben. 

 

Zurück zu den Fragen. Sie lassen sich vor allem durch die Straßengesetze beantworten. 

 

Die Straßenbauverwaltung des Landes ist für die Bundes- und Landesstraßen zuständig. 

Zur Beantwortung muss ich deshalb das Bundesfernstraßengesetz und das Straßen- und Wege-

gesetz des Landes M-V heranziehen. Sie werden nun im § 17 des FStrG und § 71 des StrWG M-V 

keinen Paragrafen finden, der sich mit Alleen befasst. Haben nun diese beiden Gesetze mit Alleen 

und ihrem Schutz zu tun? Ja, sie haben.  

Wenn wir in den Bestand einer Straße eingreifen, das heißt, wenn wir Maßnahmen vorhaben, die 

über den Erhalt der Straße hinausgehen, müssen wir nach beiden Gesetzen grundsätzlich eine 

Planfeststellung durchführen. Das heißt, wir planen nicht nur die Straße, sondern alles was mit 

dazugehört.  
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Und für unser heutiges Thema ist das mit Sicherheit der landschaftspflegerische Begleitplan. Der 

landschaftspflegerische Begleitplan ist dann Bestandteil der Anhörung und wird als Teil der ge-

samten Planung mit dem Planfeststellungsbeschluss festgestellt. Das heißt aber gleichzeitig, wir 

erhalten das Baurecht nicht nur für die Straße, sondern auch für den landschaftspflegerischen Be-

gleitplan.  

Jetzt fehlt noch der Bezug zur Alleenanpflanzung. Dieser wird in der Dienstanweisung des Ministe-

riums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung M-V vom März 2007 hergestellt. Dort heißt es unter 

anderem: "Ausgleichs-, Ersatz- und Neuanpflanzungen von Alleebäumen haben grundsätzlich 

straßenbegleitend an Bundes- und Landesstraßen zu erfolgen. Die regionalen Schwerpunkte der 

Baumanpflanzungen sollen den entsprechenden Bauamtskarten für Entwicklungsbereiche für Al-

leen und Baumreihen bzw. entsprechend der Fortschreibungen erfolgen." Damit ist der Kreis ge-

schlossen, die rechtlichen Voraussetzungen zur Umsetzung des Alleenentwicklungskonzeptes 

sind geschaffen. Dies gilt auch für den Landerwerb, der ja ein zentraler Belang in der Planfeststel-

lung ist. Jedoch ist das nicht der einzige und vor allem nicht der schnellste Weg. 

 

Unser Ziel muss sein, mit den eingesetzten Mitteln so viel wie möglich des Alleenentwicklungskon-

zepts zu verwirklichen. Den größten „Wirkungsgrad “unserer personellen und finanziellen Res-

sourcen erreichen wir, wenn wir die Planungen von Alleen mit unseren Um- und Ausbaumaßnah-

men unserer Straßen verbinden. In der Regel ist es uns dort möglich, ohne Planfeststellung, im 

Einvernehmen mit den Betroffenen die erforderlichen Voraussetzungen zu schaffen. Dies spart 

uns Zeit und Verwaltungsaufwand. Die gewonnenen Kapazitäten kommen dann der weiteren Um-

setzung des Programms zu Gute. 

Wir nutzen aber auch andere Instrumente. Mit dem Alleenentwicklungsprogramm können wir lang-

fristig vorausschauen. Damit haben wir die Möglichkeit, den für die Pflanzstrecken erforderlichen 

Flächenbedarf bei laufenden Bodenordnungsverfahren geltend zu machen und auf diese Weise 

den Grunderwerb vorzubereiten und abzusichern. 

 

Wir haben aber auch Alleenstrecken, an denen in absehbarer Zeit keine Straßenbaumaßnahmen 

vorgesehen sind, so dass es auch keine projektbegleitende Landschaftsplanung gibt. Hier führen 

wir Vermessung sowie Grunderwerb eigenständig durch und erstellen einen Pflanzplan mit dem 

Charakter eines landschaftspflegerischen Ausführungsplans. 
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Die folgende Grafik zeigt den Umfang an Maßnahmen, die im Straßenbauamt Güstrow auf diese 

Weise aus dem Alleenentwicklungsprogramm umgesetzt werden konnten. Seit 2003 wurden ins-

gesamt 9.631 Bäume im Bereich des SBA Güstrow gepfl anzt. Insgesamt entstanden auf 

diese Weise ca. 50 km neue Alleeabschnitte am beste henden Netz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Umsetzung des Alleenentwicklungsprogramms im SBA Güstrow von 2003 bis 2007 
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Die zweite Frage bezog sich auf die Pflegekosten im Anschluss an die Entwicklungspflege. 

Auch diese sind eindeutig zugeordnet. Die Entwicklungspflege beträgt 3 Jahre, danach wird die 

Pflege von der Straßenbauverwaltung übernommen. Als Besonderheit sind die Ortsdurchfahrten 

an Landesstraßen zu nennen. Nach § 13 Abs. 2 StrWG M-V geht die Pflege dort auf die Gemein-

den über. Das nachfolgende Bild zeigt die Zuständigkeiten im Einzelnen.  

 

 

0                               3                                                                        Jahre

Bundesstraßen

SBV: Bautitel                SBV: Unterhaltungstitel

Landesstraßen

SBV: Bautitel

innerhalb der OD:                                    Gemeinde

außerhalb der OD:               SBV Unterhaltungstitel  

Zuständigkeit für die Pflege einer Allee nach 3 Jahren 

 

 

 

Der letzte Fragenkomplex beträgt den ackerseitigen Schutz einer Allee oder Baumreihe. Dieses 

Problem kann die Straßenbauverwaltung nur lösen, wenn sie im Besitz eines entsprechenden 

Schutzstreifens ist.  
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Bei neuen Maßnahmen ist dies gängige Praxis. Dies hilft jedoch nur, wenn die Landwirtschaft die-

se Schutzstreifen auch respektiert. Die Zukunft wird dies zeigen müssen. Falls notwendig, haben 

wir mit diesen Schutzstreifen auch die Möglichkeit unsere Alleebäume durch „Einbauten“ zu schüt-

zen. Eine Möglichkeit zeigt das nachfolgende Bild. 

 

 

Eichenspaltpfähle zur Abgrenzung des Pufferstreifens 

 

Lassen Sie mich mit diesem, vielleicht in die Zukunft weisenden Bild, einen Blick in die Zukunft für 

unsere gemeinsame Arbeit tun. 

 

Mit dem Planfeststellungs- und dem Enteignungsrecht haben wir die erforderlichen Hilfsmittel zur 

Umsetzung des Alleenentwicklungskonzeptes. Wir sind aber nicht zwingend darauf angewiesen. 

Ich habe Wege aufgezeigt, mit denen alle Betroffenen gemeinsam zur Entwicklung unserer Alleen-

landschaft beitragen und diese fördern können. Bei allen unterschiedlichen Zielsetzungen sollten 

sich alle Beteiligten auf diese Gemeinsamkeiten besinnen, denn dann können wir am meisten für 

unsere Alleen erreichen. 


